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GZ.: E/WBZ2/00838/2018 
 

Hamburg, den 20. Juni 2018 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Servicezeiten WBZ (Bauberatung): 
Mo              12:00 - 16:00 Uhr 
Di und Fr   08:00 - 12:00 Uhr 
Do              10:00 - 16:00 Uhr 
 
Termine im Fachamt Bauprüfung nur 
nach Vereinbarung 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U3 Hoheluftbrücke 
M 4, M 5, 15 Bezirksamt Eimsbüttel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 27.03.2018 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 316-002 
Flurstück 3749 in der Gemarkung: Eimsbüttel 

 
 
Errichtung einer beleuchteten Werbeanlage (ohne Wechsellicht) an der Fassade 
 
 
BEFRISTETE GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung befristet bis zum 20.06.2023 erteilt, das 
oben beschriebene Vorhaben auszuführen. 
 
Nach Ablauf der Befristung ist die bauliche Anlage vom Eigentümer oder 
Verfügungsberechtigten der baulichen Anlage innerhalb eines Monats ohne 
Entschädigungsansprüche zu beseitigen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
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Dieser Bescheid schließt ein: 
 
1. Erlaubnis nach § 19 Absatz 1 des Hamburgischen Wegegesetzes (HWG) in der 

geltenden Fassung für die Sondernutzung des öffentlichen Weges durch die 
Werbeanlage. 

 
Nebenbestimmung 
Die Frist der Dauer der Sondernutzungserlaubnis ist auf höchstens fünf Jahre 
begrenzt. 

 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Bebauungsplan Hoheluft-West 4 / Hoheluft-Ost 7 
 mit den Festsetzungen: MK IV g zwingend 
 Baunutzungsverordnung vom 26.06.1962 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 0 / 3 Lageplan, Stand: 19.03.2018, M 1:500 
 0 / 4 Ansicht/Schnitt, Stand: 19.03.2018, M 1:250 
 0 / 6 Baubeschreibung, Stand: 19.03.2018 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 ### 
 
 
  
 
 
Unterschrift 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 
Bezirksamt Eimsbüttel 
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 
Grindelberg 62 - 66 
20144 Hamburg 
 
 
AUFLAGEN 
 
2. Der Beginn der Ausführung ist der Bauaufsichtsbehörde spätestens eine Woche 

vorher mitzuteilen (§ 72a Abs. 4 HBauO). 
Bitte verwenden Sie dafür den Vordruck in dem Onlinedienst "Anzeige Bau-, 
Abbruch- und Wiederaufnahmebeginn" auf der Internetseite gateway.hamburg.de. 

 
3. Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung 

mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Dies gilt nicht für die Beseitigung von Anlagen und die Errichtung von nicht 
baulichen Werbeanlagen (§ 77 Abs. 2 HBauO). 

 
Nutzungsbeginn 
 
4. Mit der Anzeige über den Nutzungsbeginn sind folgende Unterlagen bei der 

Bauaufsichtsbehörde vorzulegen: 
 

4.1. Fachunternehmerklärung über die Einhaltung der Anforderungen an die 
Standsicherheit und die fach- und sachgerechte Montage der Werbeanlage, 
über die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit und die fach- 
und sachgerechte Montage der Werbeanlage. 

 
Standsicherheit, Wärmeschutz, Energieeinsparung 
 
5. Die Werbeanlage muss in allen Teilen stark und sicher hergestellt und mit den 

tragenen Bauteilen fest verbunden werden (§ 15 HBauO). 
 
HINWEISE 
 
6. Weitere Hinweise, Merkblätter und Broschüren für Ihre Bauausführung finden Sie 

unter dem Link: 
"http://www.hamburg.de/baugenehmigung/583468/start-merkblaetter.html". 
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Anlage zum Bescheid 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Errichtung 
Art der beantragten Anlage: Werbeanlage 


	e339dc6d-a5a4-4bfe-b79c-ebfb837bf1b5

